
Für die einen ein Halloween-Gag, für andere die wahrscheinlich schärfs-
te Art, ein Lächeln zu zeigen: Vampirzähne werden auf Kostümpartys
gerne getragen, doch auch als echter Körperschmuck sind sie im Kom-
men. Dabei werden die Eckzähne angespitzt oder künstlich verlängert.
Die Kaufmännische Krankenkasse warnt jedoch: Beim Anschleifen
werde der Zahnschmelz abgeschliffen, der Zahn sei Bakterien wehrlos
ausgesetzt. Zudem könnten abgeschliffene Zähne leichter abbrechen.
Durch Zahnverlängerungen werde das Kauverhalten verändert, was un-
ter anderem zu Kieferbeschwerden führe. (www.rundschau-online.de)
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Im erzgebirgischen Lößnitz hat eine Rentnerin (86) die Polizei auf 
ihren Liebhaber angesetzt und in den Hörer genuschelt: „Hilfe! Er hat
mir daff Gebiff geklaut.“ Als die alte Dame aufgestanden war, suchte
sie ihre Dritten im Wasserglas – doch es war leer. Polizei-Einsatzleiter
A. Koj: „Tatverdächtig war ein 90-jähriger Mann aus der Nachbar-

schaft.“ Doch dieser stritt nicht nur vehement
ab, sondern vermisste sogar seine eigene
Zahnprothese. Die Beamten halfen bei der
Suche und fanden beide Prothesen in sei-
ner Wohnung. Am Vorabend hatte der
Rentner offenbar beide Gebisse aus Ver-
sehen eingesteckt. 
(www.sz-online.de)

Opa stahl Oma Gebiss

Eine Umfrage offenbart, dass Brad Pitt und Jessica Alba die
idealen Zahnfeen sind. Während des irischen Colgate Oral
Health Month wählte ein Drittel der Män-
ner Jessica Alba als ihre Traumzahnfee,
scharf verfolgt von Angelina Jolie, Gisele
Bündchen, Eve Mendez und Scarlett Jo-
hannson. Wie zu erwarten ist Brad Pitt die Top-
zahnfee bei den Frauen, gefolgt von Will Smith, Tom Cru-
ise und Denzel Washington, mit Justin Timberlake als den
letzten Populären. (www.herald.ie)

Vampirzähne im Trend 

Originalzähne von Buddha werden in Asien so
verehrt, dass sie sogar einen eigenen Tempel
bekommen: Sowohl in Hongkong als auch in
Kandy (Sri Lanka) wird jeweils ein Zahn von
Buddha in einem heiligen Tempel verwahrt.
Neu ist ein vierstöckiger Tempel in Singa-
pur, der ebenfalls einen Zahn Buddhas be-
herbergt und für den 270 Kilogramm Gold
verbaut wurden. Mehr als 21 Millionen Euro
haben die Gläubigen der buddhistischen Gemeinschaft Singapur in
den vergangenen Jahren für dieses Zahnrelikt gespendet. 
(www.sueddeutsche.de)

Buddhas Beißerchen

Brad Pitt als Zahnfee?
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